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Bestattung 

§ 101. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Bestattungsgewerbe (§ 94 Z 6) bedarf es für die 
Durchführung von Totenaufbahrungen, -feierlichkeiten und -überführungen sowie von Bestattungen und 
Exhumierungen. 

(2) Zu den in Abs. 1 genannten Tätigkeiten gehören insbesondere das Waschen, Ankleiden und 
Einsargen des Toten sowie die Thanatopraxie. Die Thanatopraxie darf nur von Personen ausgeführt 
werden, die zur Ausführung dieser Arbeiten fachlich befähigt sind. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit ist festzulegen, wie diese fachliche Befähigung nachzuweisen 
ist. Hiebei ist auf den Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen sowie auf eine fachgemäße 
Ausführung der Arbeiten Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Rechte der Kirchen und Religionsgemeinschaften auf Abhaltung der gottesdienstlichen 
Feierlichkeiten aus Anlass von Bestattungen und auf die Besorgung des kirchlichen Glockengeläutes und 
der Kirchenmusik werden durch die vorangegangenen Bestimmungen nicht berührt. 

(4) Besteht Grund zu der Annahme, dass Bestatter eine Preispolitik zum Nachteil der Kunden 
verfolgen oder versuchen durch ihre Preispolitik bzw. durch unlauteren Wettbewerb Mitbewerber 
auszuschalten, so hat der Landeshauptmann die erforderlichen Höchsttarife festzulegen. Hiebei ist auf die 
Leistungsfähigkeit und auf nach Art und Umfang verschiedene Leistungen der Betriebe sowie die 
Interessen der Kunden Bedacht zu nehmen. 

(5) Das Aufsuchen von Privatpersonen zum Zwecke des Sammelns von Bestellungen auf Leistungen 
des Bestattergewerbes ist nur auf ausdrückliche, an den zur Ausübung des Bestattergewerbes berechtigten 
Gewerbetreibenden gerichtete Aufforderung gestattet. Die Entgegennahme von Bestellungen auf solche 
Leistungen ist nur in den Betriebsstätten des Gewerbetreibenden oder anläßlich des gemäß dem 
vorherigen Satz zulässigen Aufsuchens gestattet. 


